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*HPHLQGH�)RUVW� � � ���� � � � /DQGNUHLV�.DUOVUXKH�
��
gIIHQWOLFKH�%HNDQQWPDFKXQJ��EHU�GDV�5HFKW�DXI�(LQVLFKW�LQ�GDV�
:lKOHUYHU]HLFKQLV�XQG�GLH�(UWHLOXQJ�YRQ�:DKOVFKHLQHQ�I�U�GLH�
:DKO�GHV�%�UJHUPHLVWHUV�GHU�%�UJHUPHLVWHULQ�DP������������XQG�
HLQH�HWZD�HUIRUGHUOLFK�ZHUGHQGH�6WLFKZDKO� am � 28.09.2025 �
 
Bei der Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der etwa erforderlich werdenden Stichwahl kann nur wählen, wer in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

1.  :lKOHUYHU]HLFKQLV�
 
1.1 In das Wählerverzeichnis werden �YRQ�$PWV�ZHJHQ die 

für die Wahl am 14.09.2025 Wahlberechtigten HLQJHWUD� 
JHQ . 

 Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl- 
berechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des 
Wählverzeichnisses bekannt sind, in das Wählerverzeich- 
nis mit einem Sperrvermerk für die erste Wahl eingetra- 
���;���������������������������������������������������� 
(siehe Nr. 2). 

 Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerver- 
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis VSlWHVWHQV� 
24.08.2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann 
(siehe Nr. 1.3).  
Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahl- 
berechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenachrichtigung, 
sobald absehbar ist, dass eine Stichwahl stattfindet. Sie 
können nach Nr. 1.3 die Berichtigung des Wählerver- 
zeichnisses beantragen. 
Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes- 
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde 
gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler- 
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat 
der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass 
er bei keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis ein- 
getragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder 
noch beantragen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, 
dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde haben 
wird. 
Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Ge- 
meinde verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren 
seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuzie- 
hen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, sind mit der 
Rückkehr wahlberechtigt. Wahlberechtigte, die nach ihrer 
Rückkehr am Wahltag noch nicht mindestens drei Monate 
in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwohnung be- 
gründet haben, ZHUGHQ�QXU�DXI�$QWUDJ�LQ�GDV�:lKOHU� 
YHU]HLFKQLV�HLQJHWUDJHQ� 
Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundes- 
meldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht 
in das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls 
nur �DXI�$QWUDJ�LQ�GDV�:lKOHUYHU]HLFKQLV�HLQJHWUDJHQ� 
Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wähler- 
verzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an 
Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der 
Kommunalwahlordnung (KomWO) beizufügen. 

Vordrucke für diese Anträge und Erklärungen hält das 
%�UJHUPHLVWHUDPW�)RUVW��%�UJHUE�UR��:HLKHUHU�6WU����� 
������)RUVW�� bereit. 
Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt 
werden und – ggf. samt der genannten Erklärungen und 
eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätes- 
tens bis zum 6RQQWDJ������������ beim %�UJHUPHLVWHU� 
DPW� )RUVW�� %�UJHUE�UR�� :HLKHUHU�6WU�� ��� ������)RUVW 
eingehen. 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie- 
nen;�§ 30 KomWO gilt entsprechend. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene 
eine Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein 
Wahlschein beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für 
die etwaige Stichwahl Wahlberechtigten. 

1.2  Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von 0RQ� 
WDJ�������������ELV�)UHLWDJ������ 8.2025 während der all- 
gemeinen Öffnungszeiten für Wahlberechtigte zur Ein- 
sichtnahme im 5DWKDXV��%�UJHUE�UR��:HLKHUHU�6WU����� 
������)RUVW� bereitgehalten. Der Ort der Einsichtnahme 
ist rollstuhlgerecht. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollstän- 
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge- 
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande- 
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen über- 
prüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Ein- 
sicht und ������������������������������������������������� 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus- 
kunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 bis 4 Bundesmeldege- 
setz eingetragen ist. 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt.  

1.3  Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für un- 
richtig oder unvollständig hält, kann während der Ein- 
sichtsfrist, spätestens am )UHLWDJ�� dem � 29.08.2025 bis 
������8KU beim %�UJHUPHLVWHUDPW�)RUVW��%�UJHUE�UR�� 
:HLKHUHU�6WU�����������)RUVW die Berichtigung des Wäh- 
lerverzeichnisses beantragen. Der Antrag kann schriftlich 
oder zur Niederschrift gestellt werden. 

1.4  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahl- 
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver- 
zeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahl- 
benachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen 
Wahlraum oder durch Briefwahl wählen möchte, benötigt 
dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 2). 

 
2. � � :DKOVFKHLQH�
2.1  Einen Wahlschein erhält DXI�$QWUDJ�
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2.1.1 ein in das :lKOHUYHU]HLFKQLV� HLQJHWUDJHQHU� :DKOEH� 
UHFKWLJWHU , 

2.1.2  ein QLFKW� LQ� GDV� :lKOHUYHU]HLFKQLV� HLQJHWUDJHQHU 
:DKOEHUHFKWLJWHU , 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wäh- 
lerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 
KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichtigung des Wähler- 
verzeichnisses (vgl. 1.3) �������������; dies gilt auch, 
wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest- 
stellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise 
nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen, 

 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist, 

 c) wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren fest- 
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab- 
schluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeis- 
teramt bekannt geworden ist. 

2.2  Für eine etwa erforderlich werdende 6WLFKZDKO am 
28.09.2025 erhält ferner einen Wahlschein von Amts we- 
gen, wer für die Wahl am 14.09.2025 einen Wahlschein 
nach Nr. 2.1.2 erhalten hat. 

2.3 :DKOVFKHLQH�N|QQHQ� 
für die Wahl am 14.09.2025 bis Freitag �� ������������ 
������8KU� für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl 
am 28.09.2025 bis Freitag, 26.09.2025, 18.00 Uhr EHLP� 
%�UJHUPHLVWHUDPW�)RUVW��%�UJHUE�UR��:HLKHUHU�6WU����� 
������ )RUVW� VFKULIWOLFK�� P�QGOLFK� RGHU� HOHNWURQLVFK� 
�QLFKW�DEHU�WHOHIRQLVFK��EHDQWUDJW�ZHUGHQ�� 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung � oder 
aufgrund der Anordnung einer Absonderung nach dem 
Infektionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur un- 
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann, kann der Wahlschein noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, beantragt werden. Das Gleiche gilt für die Be- 
antragung eines Wahlscheins aus einem der unter Nr. 
2.1.2 genannten Gründen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor- 
lage einer �VFKULIWOLFKHQ 9ROOPDFKW nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderun- 
gen kann sich für die Antragstellung der Hilfe einer ande- 
ren Person bedienen.  
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tag � vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl- 
schein erteilt werden. 

2.4 Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem be- 
liebigen Wahlraum der Gemeinde oder durch Briefwahl 
wählen. Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

 

 einen amtlichen Stimmzettel 
 einen amtlichen EODXHQ Stimmzettelumschlag 

für die Briefwahl  
 einen amtlichen KHOOURWHQ Wahlbriefumschlag 

mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurück- 
zusenden ist. 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsbe- 
rechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird. Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen 
beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann 
an Ort und Stelle die Briefwahl ausüben. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens 
unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleis- 
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten 

Wahlentscheidung beschränkt (zulässige Assistenz). Un- 
zulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil- 
dung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt o- 
der verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfs- 
person besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfestellung von 
der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

2.5 Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden 
des Gemeindewahlausschusses der Gemeinde, die auf 
dem Wahlbrief angegeben ist, absenden, dass er dort 
spätestens am :DKOWDJ�ELV�������8KU eingeht.  
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus- 
schließlich von der Post AG unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 
 
 
Forst, den 07.08.2025 
 
 
Bürgermeisteramt Forst 
 
 
Killinger 
Bürgermeister 
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Ihre Aufgabenschwerpunkte
• allgemeine Büro- und Verwaltungsarbeiten
• je nach Ausbildungseinsatz (Hauptamt, Bauamt, Rech- 

nungsamt) werden fachspezifische Inhalte vermittelt
• Anwendung verschiedener Rechts- und Verwaltungsvor- 

schriften sowie Gesetze
• Bearbeitung von Vorgängen unter Einsatz der gängigen 

Office-Anwendungen

Ihr Profil
• guter Haupt-, Werkrealschul- bzw. Realschulabschluss
• Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Organisati- 

onsstärke
• Verantwortungsbewusstsein und Engagement
• sorgfältige Arbeitsweise
• Interesse an der öffentlichen Verwaltung

Wir bieten
• ein vielseitiges, anspruchsvolles und abwechslungsrei- 

ches Aufgabengebiet
• Bezahlung nach den Vorschriften des Tarifvertrages für 

Auszubildende des öffentlichen Dienstes (inkl. jährlichem 
Lernmittelzuschuss)

• 30 Urlaubstage pro Jahr sowie Prüfungsurlaub

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 
zum 30.09.2025. 
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne: 
Personalamt, 07251 780-105 oder -155, 
personalamt@forst-baden.de

 3. Grundsteuer-Rate zur Zahlung fällig
Am 15. August ist die 3. Grundsteuer-Rate für das Jahr 2025 zur 
Zahlung fällig. Wir bitten daher alle Steuerpflichtigen, die nicht 
am Abbuchungsverfahren teilnehmen, den auf dem Grund- 
steuerbescheid ausgedruckten Betrag zu überweisen. Bei den 
Abbuchern wird dieser Betrag am 15. August automatisch vom 
Konto abgebucht. 
Wir weisen darauf hin, dass Sie neben dem Grundsteuerbescheid 
keine gesonderte Zahlungsaufforderung erhalten. Bitte denken 
Sie an die im Grundsteuerbescheid genannten Zahlungsfristen. 
Steueramt

Fundamt

Es wurden folgende Gegenstände abgegeben
• Handy (Heidesee)
• Brillenetui
• Brille
• Einkaufskorb
• Motorrad/Moped-Schlüssel
• mehrere Sportbeutel (Schule)
• Sportbeutel
• 2x Schlüsselbund
• Teddy
• Autoschlüssel
• Sonnenbrille (Kirmes)
• Fahrrad (Königsberger Str.)
• Powerbank
Wenn Sie Fragen zu den eingegangenen Fundsachen haben, 
wenden Sie sich bitte an das Bürgerbüro unter Tel. 780-200.
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Die Gemeinde Forst (ca. 8.000 Einwohner) sucht 
ab 01.10.2025 zwei

Mitarbeiter (m/w/d) für das Bürgerbüro – 
Teilzeit insgesamt 90 % (35,10 Stunden/Woche)

Ihre Aufgabenschwerpunkte
• Vermietung, Vertragsausfertigung und Abrechnung der 

gemeindeeigenen Einrichtungen
• Ansprechpartner*in für alle Belange der Bürger der Ge- 

meinde (inkl. telefonische Auskünfte)
• Allgemeine Sachbearbeitung im Bürgerbüro
• Bearbeitung melderechtlicher Sachverhalte, insbesondere 

An-, Ab- und Ummeldungen
• Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Beschei- 

nigungen und Führungszeugnissen
• Mithilfe bei der Organisation und der Durchführung von 

Wahlen
• Gewerbeamt

Ihr Profil
• abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfachan- 

gestellter (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung
• gute Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsvermö- 

gen gegenüber Bürgern
• sicheres und freundliches Auftreten
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
• serviceorientiertes Arbeiten
• gute Kenntnisse der gängigen EDV-Programme
• Idealerweise mehrjährige praktische Erfahrung im Bürger- 

büro

Wir bieten
• ein verantwortungsvolles, vielseitiges, anspruchsvolles 

und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• leistungsgerechte Bezahlung nach den Vorschriften des 

Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst bis Entgeltgrup- 
pe 6 TVöD

• 30 Urlaubstage pro Jahr
• flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Gleitzeitregelungen
• Möglichkeit zum Fahrradleasing

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
bis zum 29.08.2025. 
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne: 
Sabine Herzog, 07251 780-182, 
herzog@forst-baden.de

Die Gemeinde Forst (ca. 8.000 Einwohner) sucht einen

Auszubildenden zum Verwaltungsfachangestellten 
(m/w/d) – 

Start 01.09.2026 
In der dreijährigen Ausbildungszeit zum Verwaltungsfachan- 
gestellten (m/w/d) sind die Auszubildenden in allen Ämtern 
der Gemeinde Forst eingesetzt und werden an die unter- 
schiedlichen Aufgabenbereiche herangeführt. Neben allge- 
meinen Verwaltungsaufgaben erwerben sie Kenntnisse über 
den Aufbau und die Organisation der Verwaltung, den Um- 
gang mit Rechts- und Verwaltungsvorschriften, sie planen 
und organisieren, erteilen Auskünfte und sind Ansprechpart- 
ner für Bürgerinnen und Bürger. 
Die Ausbildung findet im dualen System statt, d. h. neben 
der praktischen Ausbildung im Rathaus besuchen die Auszu- 
bildenden die Friedrich-List-Schule in Karlsruhe (Blockunter- 
richt). Gegen Ende des 3. Ausbildungsjahres findet ein 3-mo- 
natiger Vorbereitungslehrgang auf die Abschlussprüfung an 
der Verwaltungsschule des Gemeindetages Baden-Württem- 
berg in Karlsruhe statt.
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Interessant  
und wissenswert

ApothekenbereitschaftsdienstApothekenbereitschaftsdienst

Donnerstag, 14.08.2025 
Marien-Apotheke, Forst, Kirchstr. 13, Tel. 30 02 78

Freitag, 15.08.2025 
St. Lambertus-Apotheke Mingolsheim, Rochusstr. 37, 
Tel. 0 72 53 / 57 85

Samstag, 16.08.2025 
Hardt-Apotheke Hambrücken, Kriegsstr. 41, Tel. 0 72 55 / 53 68

Sonntag, 17.08.2025 
Schloss-Apotheke, Bruchsal, Schloßstr. 1, Tel. 1 34 11

Montag, 18.08.2025 
Hirsch-Apotheke, Bruchsal, Bahnhofstr. 8, Tel. 26 56

Dienstag, 19.08.2025 
Punkt-Apotheke, Bruchsal, Franz-Sigel-Str. 83, Tel. 93 18 30

Mittwoch, 20.08.2025 
Da Vinci Apotheke im Postcenter, Luisenstr. 10, Tel. 5 05 08 80

Donnerstag, 21.08.2025 
Eulen-Apotheke St. Leon-Rot, Marktstr. 79, Tel. 0 62 27 / 88 07 10

Ärztliche BereitschaftsdienstÄrztliche Bereitschaftsdienst

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 19 bis 22 Uhr, 
Mittwoch von 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage von 10 
bis 22 Uhr geöffnet. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist rund um 
die Uhr unter Tel. 116117 (Bruchsal) erreichbar. Die Praxisräume 
befinden sich in den Räumen der Fürst-Stirum-Klinik, Bruchsal 
(Gutleutstraße 1-14). Für Notfälle wählen Sie die 112. 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt – Kostenfreie Online- 
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt. 
de. 
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter 
0761/12012000.

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst

An Sonn- und Feiertagen ist bei einem Notfall die Tel.-Nr. 0 72 
51/44 14 41 anzurufen. Eine Bandansage informiert über den 
diensthabenden Tierarzt.

WasserhärtegradWasserhärtegrad

WASSERHÄRTEGRAD: circa. 8,1 Grad dH

FundtiereFundtiere

Falls Sie Ihr Haustier vermissen oder Ihnen ein Tier zugelaufen 
ist, wenden Sie sich bitte an das Ordnungsamt im Rathaus, 
Tel.: 780–211. Außerhalb der Sprechzeiten des Ordnungsamtes 
wenden Sie sich bitte an das Tierheim Bruchsal, Kleines Feld 1 
(täglich von 10 bis 16 Uhr), Tel.: 2014. Außerhalb der genann- 
ten Öffnungszeiten des Tierheims können Sie die Bereitschafts- 
Handynummer 0177 / 2 00 42 89 anrufen, eine Nachricht an die 
E-Mail-Adresse: tierheim.bruchsal@web.de schreiben oder Sie 
kontaktieren das Polizeirevier Bruchsal, Tel.: 726-0.

AltersjubilareAltersjubilare

Wir gratulieren 
16.08. Anneliese Baumgärtner  90 Jahre 
19.08. Gabriele Weißmann  70 Jahre

Herzlichen Glückwunsch!

forju – Forster Jugendhaus

Start für das Jugendhaus im Sommerferienprogramm

 
 Foto: Jugendhaus

Am Dienstag, den 05.08.2025, 
legte das Jugendhaus mit ei- 
nem gut besuchten ersten Pro- 
grammpunkt auf dem Gelände 
los. Unter dem Motto „Stock- 
brot & Chillen am Lagerfeuer“ 
versammelten sich über 60 
Kinder auf dem Gelände, um 
gemeinsam einen schönen 
Nachmittag zu verbringen.

Das Wetter spielte zum Glück 
mit, kein Regen, nur Son- 
nenschein und so konnte die 
Veranstaltung stattfinden. 
Am Lagerfeuer wurde fleißig 
Stockbrot gebacken, zwi- 
schendurch konnten sich die 

Kinder mit heißen Würstchen im Brötchen stärken. Als süßer Ab- 
schluss durften natürlich geröstete Marshmallows nicht fehlen. 
Neben dem gemütlichen Teil am Lagerfeuer war auch auf dem 
Außengelände jede Menge los. Alle Spielbereiche des Jugend- 
hauses waren im Einsatz: 
Das neue Trampolin wurde begeistert ausprobiert, genauso wie 
der Tischkicker, der Billardtisch und der Air-Hockeytisch. Großen 
Ansturm fand auch der neu eröffnete Bauwagen, der zum Entde- 
cken und Spielen einlud. 
Kreativ wurde es im Malbereich, sportlich ging es auf dem Fuß- 
ballplatz und an der Tischtennisplatte zu. Auch die Schaukeln und 
viele weitere Spielgeräte wie Einräder, Cityroller und Co. sorgten 
für jede Menge Spaß und Bewegung. 
Ein gelungener Programmpunkt mit guter Stimmung, leckerem 
Essen und strahlenden Gesichtern. Wir freuen uns auf viele weite- 
re schöne Ferientage im Jugendhaus.

 
 Foto: Jugendhaus






